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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §71 Abs1 Z1;

VwGG §46 Abs1;

Rechtssatz

Das Zustelldatum unterliegt einer besonderen Prüfungsp8icht, zumal es ein wesentlicher Umstand für das Ende der

Rechtsmittelfrist ist. Der RA hat daher die eingehende Post täglich der erforderlichen Kontrolle zu unterstellen, um

Unzukömmlichkeiten bei der Anmerkung des Zustelldatums zu vermeiden. Wenn er einen ganzen Tag dienstlich

abwesend ist, so hat er, sofern er nicht einen Vertreter betraut hat, am darau=olgenden Arbeitstag die Fristen

betre=enden Poststücke einer besonders sorgfältigen Prüfung hinsichtlich des Tages des Einlaufes zu unterziehen. Mit

der Behauptung, es habe sich bei den Angestellten des RA um langjährige erfahrene Kräfte gehandelt, ist für den

Wiedereinsetzungswerber nichts gewonnen, weil den RA eine besondere Überwachungsp8icht tri=t, mit diesem

Vorbringen aber nicht dargelegt ist, daß der RA dieser Pflicht konkret nachgekommen ist.
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